
 
Herausgeber:  Gemeinde Borchen, Der Bürgermeister,  
 Unter der Burg 1, 33178 Borchen,  
 Telefon 05251 / 3888-0  
Interessenten können das Amtsblatt kostenlos bei der Gemeindeverwaltung abholen bzw. sich gegen 
Erstattung der Portokosten zusenden lassen. Zudem besteht die Möglichkeit das Amtsblatt im Internet 
unter www.borchen.de abzurufen. 

AMTSBLATT    27. Jahrgang, Nr. 96 
für die      Herausgegeben am  
GEMEINDE BORCHEN 11.03.2019

 

Inhalt 
 

3. 2019 Öffentliche Bekanntmachung der Einladung zur 
Genossenschaftsversammlung der Fischereige-
nossenschaft „Altenau“ 

 

4. 2019 Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Bor-
chen vom 11.03.2019 über die öffentliche Ausle-
gung gemäß §3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGb) 
sowie die Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 
BauGB 
 
32. Änderung des Flächennutzungsplanes und 2. 
Änderung und 2. Erweiterung des Bebauungspla-
nes Nr. 38 „Am Kirchpade II“ 
 

5. 2019 Hinweis auf die Bekanntmachung einer öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung gem. § 23 ff. des Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) 
zwischen dem Kreis Paderborn und der Gemeinde 
Borchen im Amtsblatt der Bezirksregierung Det-
mold 
 

6. 2019 Hinweis auf die Bekanntmachung einer öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung gem. § 23 ff. des Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) 
zwischen dem Kreis Paderborn und der Gemeinde 
Borchen im Amtsblatt der Bezirksregierung Det-
mold 

 



FISCHEREIGENOSSENSCHAFT „ALTENAU“ 
 

Geschäftsstelle:   Unter der Burg 1 (Rathaus), 33178 Borchen, Tel.: 05251 / 3888-124 
 
 
 
 
 
 
FISCHEREIGENOSSENSCHAFT „ALTENAU“  33178 BORCHEN 

 

 
 
Bankverbindung: Sparkasse Paderborn, IBAN: DE46 4765 0130  0020 0013 92; BIC: WELADE3LXX 

 
An die Mitglieder der  
Fischereigenossenschaft „Altenautal“ 
 
 
 
 
              33178 Borchen, 11.03.2019 

E i n l a d u n g 
 
Die Genossenschaftsversammlung der Fischereigenossenschaft “Altenau” für die zurück-
liegenden Jahre findet statt am  
 

Donnerstag, dem 04. April 2019, 19.30 Uhr, 
im „Kapellenhof“, Inhaberin  Hedwig Lohmann,,  

Zur Kapelle 5, in Borchen-Etteln, 
 
Tagesordnung: 
 

1.  Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2.  Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden über den Zeitraum 2015 - 2018 
3.  Bekanntgabe der Jahresrechnungen 2015 – 2018 
4.  Beschluss über die Haushaltssatzung 2019 
5.  Ausschüttung der Erträge für die Jahre 2018 u. 2019  
6.  Entlastung des Vorstandes 
7.  Neuwahl des Vorstandes 
8.  Bestimmung der Rechnungsprüfer 
9.  Bestellung eines Geschäfts- und Kassenführers 

10.   „Ökologische Verbesserung entlang der Altenau“ 
Referent:  Herr Dipl.-Ing. Johannes Schäfers vom Wasserverband Obere Lippe, Büren 

11. Verschiedenes 
 
Gemäß § 7 der Satzung der Genossenschaft sind die Mitglieder zur Teilnahme an der 
Genossenschaftsversammlung berechtigt. Sie können sich durch Bevollmächtigte vertreten 
lassen. Ein Bevollmächtigter darf nicht mehr als zwei Fünftel aller Stimmen vertreten (zwei 
Fünftel von 2.542 = 1.017 Stimmen). Die Vollmacht bedarf der Schriftform. 
Personengemeinschaften und juristische Personen können sich nur durch Bevollmächtigte 
vertreten lassen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Niggemeier 
Vorsitzender 
 













Gemeinde Borchen  
Der Bürgermeister 

 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen 
dem Kreis Paderborn und der Gemeinde Borchen über die Regelung von Zu-

ständigkeiten für Grünflächen und Bäume an Kreisstraßen innerhalb von Orts-
durchfahrten 

 
 
Die Bezirksregierung Detmold hat die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen 
dem Kreis Paderborn und der Gemeinde Borchen über die Regelung von Zuständig-
keiten für Grünflächen und Bäume an Kreisstraßen innerhalb von Ortsdurchfahrten 
genehmigt (Az. 31.01.2.3-002/2019-002) und im Amtsblatt der Bezirksregierung 
Detmold - ausgegeben am 25.02.2019 - bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 24 Abs. 3 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) wird 
auf diese öffentliche Bekanntmachung hingewiesen. 
 
Borchen, 11.03.2019 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Allerdissen 

 
 

 



Gemeinde Borchen  
Der Bürgermeister 

 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen 
dem Kreis Paderborn und der Gemeinde Borchen über die Regelung von Zu-

ständigkeiten für Grünflächen und Bäume an Kreisstraßen innerhalb von Orts-
durchfahrten 

 
 
Die Bezirksregierung Detmold hat die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen 
dem Kreis Paderborn und der Gemeinde Borchen über die Änderung von öffentlich-
rechtlichen Vereinbarungen  in Bezug auf § 6 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
zwischen dem Kreis Paderborn und der Gemeinde Borchen über die Regelung von 
Zuständigkeiten für Grünflächen und Bäume an Kreisstraßen innerhalb von Orts-
durchfahrten genehmigt (Az. 31.01.2.3-002/2019-003) und im Amtsblatt der Bezirks-
regierung Detmold - ausgegeben am 25.02.2019 - bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 24 Abs. 3 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) wird 
auf diese öffentliche Bekanntmachung hingewiesen. 
 
Borchen, 11.03.2019 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Allerdissen 
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